
Begründung: 
 
Mit Aktualisierung des Kinderbetreuungskonzeptes 2008 (Ziffer 7 SV-Nr. 06/0280) 
wurde vorgeschlagen, dass für Ehrenamtliche, die Plattdeutsch-Angebote in Schulen 
und Kindertagesstätten anbieten, Fahrtkosten sowie eine Aufwandsentschädigung von 5 
Euro pro Stunde gezahlt werden. Aus diesem Grund ist die 
Aufwandsentschädigungssatzung entsprechend zu ergänzen. 
 


